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Unter Beriicksichtigung der Statuten der Kammer Unabhangiger Bauherrenbe-
rater (KUB) vom 6. Juni 2005, der Standesregeln des Schweizerischen Verban-
des der Immobilienwirtschaft (SVIT Schweiz) vom 17. Marz 2004, des Regle-
ments des SVIT-Standesgerichts des Schweizerischen Verbandes der Immobi-
lienwirtschaft (SVIT Schweiz) vom 17. Mdrz 2004 sowie in Anlehnung an die
Grundsdtze der Fédération Internationale des Administrateurs de Biens con-
seils Immobiliers (FIABCI) wie auch an die jeweils giiltigen Standesregeln des
European Real Estate Council (CEPI) sowie der Royal Institution of Charted Sur-
veyors (RICS)

In Kraft seit 3. Mai 2006

Aus Griinden der sprachlichen Klarheit wird im Folgenden die mannliche Form verwendet. Selbst-
verstandlich ist die weibliche Form auch stets miteingeschlossen.
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Praambel

Die ,Kammer Unabhangiger Bauherrenberater KUB Schweiz” - nachstehend KUB genannt - setzt
sich gegeniber der Offentlichkeit, den gesetzgebenden Organen, den Behdrden sowie den nationa-
len und internationalen Organisationen fiir ein hohes berufliches Ansehen [ihrer Mitglieder] ein. Die
KUB orientiert sich insbesondere an den vom Verband der Schweizerischen Immobilienwirtschaft
(SVIT Schweiz) erlassenen Grundsatzen der Berufsethik in der Immobilienwirtschaft, verfolgt die
standesrechtlichen Entwicklungen im In- und Ausland und setzt diese, sofern sie auf die KUB-
Mitglieder angepasst werden kénnen, fir diese verpflichtend um.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1  Zweck der Standesregeln und Grundsiatze der Berufsausiibung

'Die Standesregeln der Kammer Unabhangiger Bauherrenberater KUB bezwecken eine
Starkung des Vertrauens zwischen Auftraggeber und seinem Berater im Auftragsverhalt-
nis und tragen zur Schaffung einer klaren Abgrenzung zwischen der Beratungstatigkeit
des unabhangigen Bauherrenberaters gegenliber interessen-gebundenen Beratungsange-
boten oder unseriésen Geschéftspraktiken bei.

’Das Mitglieder der Kammer Unabhéangiger Bauherrenberater (KUB) (iben ihren Beruf im
Einklang mit der Rechtsordnung sorgfaltig und gewissenhaft aus. Sie Gben ihre Berufsta-
tigkeit insbesondere so aus, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist und un-
terlassen alles, was ihre Vertrauenswirdigkeit in Frage stellt und das Ansehen der KUB
[oder des SVIT Schweiz] beeintrachtigen kdnnte.

Art. 2 Sorgfalt und Verantwortung

'Das KUB-Mitglied nimmt nur solche Mandate an, die es vor der Rechtsordnung verantwor-
ten und mit seiner beruflichen Qualifikation und fachlichen Kompetenz in Einklang bringen
kann.

’Das KUB-Mitglied beachtet bei der Ausiibung seiner Tatigkeit die geltenden Rechtsvor-
schriften sowie die anerkannten fachlichen Regeln und Empfehlungen der KUB [und des
SVIT Schweiz auf den entsprechenden Tatigkeitsgebieten]. Es halt seine beruflichen
Kenntnisse stets auf dem neusten Stand und fOrdert die gezielte Aus- und Weiterbildung
seiner Mitarbeiter.

*Vor der Annahme eines Auftrages priift das KUB-Mitglied sorgfaltig und gewissenhaft, ob
es in der Lage ist, den Auftrag pflichtgemass und sachverstandig durchzufiihren; ist dies
nicht der Fall, so lehnt es den Auftrag ab.

Art. 3 ungebundenheit und Vermeidung von Interessenkonflikten

'Das KUB-Mitglied vertritt in der Ausiibung seines Mandates ausschliesslich die Interessen
des Auftraggebers. Es ist gegentber Lieferanten, Unternehmern, Planern oder Vermittlern,
die in irgend einer Beziehung zum Tatigkeitsgebiet oder zum Auftraggeber stehen, vollig
ungebunden.



’Das KUB-Mitglied vermeidet jeden Konflikt zwischen den Interessen seiner Auftraggeber,
den eigenen und den Interessen von anderen Personen, mit denen es geschaftlich oder
privat in Beziehung steht. Insbesondere erbringt es seine Beratungsleistungen nie gleich-
zeitig verschiedenen Personen, deren Interessen sich widersprechen [kdnnten).

‘ldentifiziert ein KUB-Mitglied einen bestehenden oder potenziellen Interessenkonflikt, so
hat es entsprechende Massnahmen zu treffen. In der Regel kann durch Offenlegung der
Interessen eine erste Verbesserung erzielt werden. Dies kann jedoch im Einzelfall dazu
fihren, dass das betroffene KUB-Mitglied bei seinem Auftraggeber beantragen muss, dass
er es von seinem Berufsgeheimnis befreit. Weiter kann ein Interessenkonflikt dadurch ge-
I6st werden, dass das betroffene KUB-Mitglied z.B. in seiner Funktion als Verwaltungsrat
in den Ausstand tritt oder es das in Frage stehende Mandat niederlegt.

Art. 4 Berufsgeheimnis und Vertraulichkeit

Das KUB-Mitglied untersteht dem Berufsgeheimnis. Es ist verpflichtet, wahrend der Be-
rufsausiibung gemachte Feststellungen und Uber ihm anvertrautes Wissen sowie in der
Mandatssache erworbene Kenntnisse [im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und
vertraglichen Abmachungen absolute] Verschwiegenheit zu wahren. Zudem reicht es die

ihm anvertrauten Geheimnisse keinem [unbeteiligten] Dritten (einschliesslich Medienver-
treter) weiter.

Grundsatze der Geschiftstatigkeit

Art.5 Geschaftsgebaren

Das KUB-Mitglied beachtet Korrektheit und Zuverlassigkeit im Umgang mit dem Auftragge-
ber, mit Kollegen und Dritten sowie in eigenen geschaftlichen Angelegenheiten.

Art. 6 Honorierung

'Die Honorierung des KUB-Mitglieds erfolgt ausschliesslich durch den Auftraggeber. Eine
Annahme von Provisionen oder Vergunstigungen von Dritten ist untersagt.

’Das Honorar beurteilt sich nach den konkreten Umstanden, der Schwierigkeit und der Be-

deutung der Angelegenheit, den Interessen des Auftraggebers, den fachlichen Anforde-
rungen sowie der geltenden Verkehrssitte.

‘Das KUB-Mitglied klart seine Mandanten bei der Ubernahme eines Mandates (iber die

Grundsatze der Honorierung auf und legt diese schriftlich fest.

‘Das KUB-Mitglied legt seine Honoraransatze personlich fest. Es kann dabei auf die Hono-

rarempfehlungen des SVIT Schweiz zurlickgreifen, wobei die Verwendung dieser Honorar-
vorschlage nicht zwingend ist.



Iv.

Art.7 KUB-LOgo

Das KUB-Mitglied gibt gegeniiber seinen Kunden, den Behorden sowie dem Verkehr mit
Dritten seine Kammerzugehdrigkeit zu erkennen.

Pflichten gegeniiber dem Auftraggeber

Art. 8 Verwahrung von Sachen und finanziellen Mitteln, Kundengelder

'Das KUB-Mitglied verwahrt die ihm zu treuen Handen Uibergebenen Sachen oder finanziel-
len Mittel gewissenhaft und flhrt darliber vollstandig und genau Buch. Das SVIT-Mitglied
verwaltet anvertrautes Gut sorgfaltig und ist jederzeit in der Lage, dieses herauszugeben.
Fir den Auftraggeber bestimmte Gelder sind ohne Verzug an diesen weiterzuleiten.

’Soweit ein KUB-Mitglied eine Tatigkeit als Finanzintermedidr im Sinne des Geldwascherei-
gesetzes (GWG) ausibt, muss es sich einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) oder di-
rekt der eidgendssischen Kontrollstelle anschliessen. Diesfalls muss es die Sorgfaltspflich-
ten, die Meldepflicht und die Vermdgenssperre im Sinne von Art. 3 — 10 GwWG sowie die
entsprechenden Reglemente der zustédndigen SRO beachten.

Art. 9 Rechenschaftspflicht

'Auf Begehren des Auftraggebers erstattet das KUB-Mitglied Rechenschaft (iber die Be-
handlung der Geschafte, mit denen es beauftragt wurde. Wenn Art und Inhalt des erteilten
Auftrages dies erfordern, so hat die Orientierung unaufgefordert zu erfolgen. Sofern dies
vertraglich vereinbart wurde, dlirfen die besonderen Informationsanspriiche des Auftrag-
gebers entgeltlich erbracht werden.

’Auf jeden Fall informiert das KUB-Mitglied ohne Verzug seinen Auftraggeber (iber ausser-
ordentliche Vorkommnisse.

*Nach Abschluss des Auftrages oder auf Begehren des Auftraggebers leitet das KUB-
Mitglied alle Dokumente an den Berechtigten weiter.

Pflichten gegeniiber anderen KUB-Mitgliedern und der KUB

Art. 10 Verletzung von Standesregeln; Verfahren

'Ist ein KUB-Mitglied der Meinung, dass ein anderes KUB-Mitglied die vorliegenden Standes-
regeln oder die KUB-Statuten verletzt hat, wendet es sich — nachdem eine direkte Inter-
vention beim Betroffenen keine Verstandigung brachte — an den Préasidenten der KUB.

’Geltend gemachte Verstosse gegen diese Standesregeln kénnen in der Folge bei der Ge-
schaftsstelle des SVIT Schweiz oder beim SVIT-Standesgericht gemeldet werden.



Art. 11 Interessenwahrung

KUB-Mitglieder sind gehalten, bei ihren [beruflichen] Tatigkeiten die Interessen der KUB zu
wahren. Sie tragen durch ihre [regelmassige] Teilnahme an den KUB-Veranstaltungen dazu
bei, die Ziele der KUB zu erreichen.

V. Pflichten gegeniiber der Bauwirtschaft

Art. 12 Fairness im Wetthewerb bei Vergaben

Das KUB-Mitglied fordert den Leistungswettbewerb und setzt sich flir faire, nicht diskrimi-
nierende Auswahlverfahren und Auftragserteilungen an Planer, Unternehmer und Liefe-
ranten ein.

Art. 13 Mediationspflichten

'Das KUB-Mitglied tragt bei der Ausiibung seines Mandates zur [einvernehmlichen] LOsung
von Konflikten unter den am Planen und Bauen beteiligten Personen bei.

’Lasst sich keine aussergerichtliche Streiterledigung erreichen, priift das KUB-Mitglied, ob
eine Klageeinleitung vor dem Schiedsgericht der Schweizer Immobilienwirtschaft méglich
ist.

VL. Verfahren und Sanktionen

Art. 14 Verfahren vor dem SVIT-Standesgericht

Das Verfahren vor dem SVIT-Standesgericht wird durch das Reglement zum Standesge-
richt geregelt.

Art. 15 Sanktionen

'Das SVIT-Standesgericht ahndet das fehlbare Verhalten eines KUB-Mitgliedes mit Sanktio-
nen. Diese kdnnen in der Form einer Verwarnung, Busse oder im Ausschluss des fehlba-
ren KUB-Mitglieds aus der KUB bestehen.

*Busse und Ausschluss aus der KUB kdnnen miteinander verbunden werden.



VII.

Schlusshestimmungen

Art. 16 Inkrafttreten

Diese Bestimmungen [sind durch Beschluss des Exekutivrates des SVIT Schweiz vom 6. Juni
2005 und ohne Bemerkungen der SVIT-Geschéftsleitung genehmigt worden und] treten so-
fort in Kraft.

Kammer Unabhangiger Bauherrenberater — KUB :

B S 7

Heiner Kern Bernhard Frei
Prasident Vizeprasident



	Präambel
	I. Allgemeine Bestimmungen
	Art. 1 Zweck der Standesregeln und Grundsätze der Berufsausü
	Art. 2 Sorgfalt und Verantwortung
	Art. 3  Ungebundenheit und Vermeidung von Interessenkonflikt
	Art. 4 Berufsgeheimnis und Vertraulichkeit


	II. Grundsätze der Geschäftstätigkeit
	Art. 5 Geschäftsgebaren
	Art. 6  Honorierung
	Art. 7 KUB-Logo


	III. Pflichten gegenüber dem Auftraggeber
	Art. 8 Verwahrung von Sachen und finanziellen Mitteln, Kunde
	Art. 9 Rechenschaftspflicht


	IV. Pflichten gegenüber anderen KUB-Mitgliedern und der KUB
	Art. 10 Verletzung von Standesregeln; Verfahren
	Art. 11 Interessenwahrung


	V. Pflichten gegenüber der Bauwirtschaft
	Art. 12 Fairness im Wettbewerb bei Vergaben
	Art. 13 Mediationspflichten


	VI. Verfahren und Sanktionen
	Art. 14 Verfahren vor dem SVIT-Standesgericht
	Art. 15 Sanktionen


	VII. Schlussbestimmungen
	Art. 16 Inkrafttreten


